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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.08.1996 

Geschäftszahl 

96/06/0131 

Rechtssatz 

Hat der VfGH nur die ZUSÄTZLICH zur flächendeckend angenommenen Widmung vorgenommene verbale 
Umschreibung von Widmungen aufgehoben, ändert sich an der Geltung der (nicht aufgehobenen) Widmung 
nichts. 


